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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

In der Frühjahrssession 2021 fanden zwei Runden des Differenzbereinigungsverfahrens
zum Paket 1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen statt. Der Ständerat hatte sich zuerst mit neun verbliebenen
Differenzen zu zwei Themenkreisen zu befassen. Dabei konnte er die Frage bereinigen,
ob Pauschalen bei ambulanten Behandlungen auf national einheitlichen
Tarifstrukturen beruhen sollen. Nachdem der Nationalrat zuvor an dieser Forderung
festgehalten hatte, pflichtete ihm der Ständerat nun bei. Damit soll unter anderem die
Rechnungsüberprüfung für die Versicherten einfacher werden. Zudem sollen
entsprechende Pauschaltarife von allen Leistungserbringenden verwendet werden –
auch hier stimmte der Ständerat stillschweigend dem Vorschlag des Nationalrats zu.
Bezüglich der Einheitlichkeit der Tarifstruktur hatte der Bundesrat ursprünglich
Ausnahmen vorgesehen, der Ständerat und in der Folge auch der Nationalrat hatten
diese Ausnahmeregelung jedoch aus dem Gesetz gestrichen. Nun beabsichtigte die
SGK-SR hier doch wieder dem Bundesrat zu folgen und die entsprechende Regelung
wieder aufzunehmen. Stillschweigend hiess der Ständerat auch diesen Vorschlag seiner
Kommission gut. Zusätzlich schuf die kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission
jedoch auch eine neue Bestimmung, wonach die Tarifpartner auch weiterhin
zusätzliche ambulante Pauschaltarife vereinbaren können.
Der Nationalrat störte sich zwei Tage später jedoch daran, dass der Ständerat hier zwei
Regelungen zur Frage der Ausnahmen bei ambulanten Pauschaltarifen geschaffen habe.
Für den Nationalrat war klar, dass nur eine der beiden Regelungen nötig sei – uneinig
war man sich jedoch, welche. Die Minderheiten Prelicz-Huber (gp, ZH) und Gysi (sp, SG)
bevorzugten die bundesrätliche Formulierung, da diese eine Anhörung der
interessierten Kreise ermögliche, und beantragten die ständerätliche Ergänzung zur
Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit sprach sich allerdings für die kürzere Variante
des Ständerats aus und konnte damit die Mehrheit der grossen Kammer überzeugen.

Bezüglich des zweiten noch offenen Themas der Revision, dem Experimentierartikel zu
den Pilotprojekten, hatte gemäss dem ständerätlichen Kommissionssprecher Pirmin
Bischof (mitte, SO) lange Zeit vor allem die Frage nach der Einhaltung der Rechte der
Versicherten im Mittelpunkt gestanden. Ständerat und Nationalrat seien sich aber einig
geworden, dass in solchen Pilotprojekten die Rechte der Versicherten, auch deren
Grundrechte, nicht verletzt werden dürfen und dass die Teilnahme der Betroffenen
freiwillig sein müsse. Bezüglich der Rechte der Teilnehmenden stimmte der Ständerat
dem Vorschlag der grossen Kammer stillschweigend zu. Die Mehrheit der SGK-SR wollte
die entsprechenden Pilotprojekte auf die Eindämmung der Kostenentwicklung
beschränken, während eine Minderheit Ettlin (mitte, OW) die möglichen Themen breiter
halten und konkret auch Projekte zur Stärkung der Qualität und der Förderung der
Digitalisierung zulassen wollte. Eine weitere Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI)
forderte erneut die Auflistung der möglichen konkreten Bereiche, in denen
entsprechende Pilotprojekte möglich sein sollen. Wie bereits in der Debatte im
Nationalrat in der Wintersession 2020 wurde auch hier auf den entsprechenden
Bericht des BJ verwiesen, wonach eine offene, nicht abschliessende Formulierung mit
der Verfassung in Konflikt stehen könnte. Dieses Problem anerkannte die
Kommissionsmehrheit jedoch nicht und lehnte eine Spezifikation der Bereiche
weiterhin ab, zumal sie eine entsprechende Liste als innovationshemmend erachtete.
Die Mehrheit beantragte zudem, sämtlichen beteiligten Akteuren die Möglichkeit,
zuzusprechen, solche Projekte zu lancieren, während die Minderheit Ettlin dafür
vorgängige Vereinbarungen zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden
vorsehen und Patientenorganisationen sowie Kantone von dieser Möglichkeit
ausnehmen wollte. Die Kommissionsmehrheit setzte sich in sämtlichen Punkten durch
und hielt damit drei Differenzen in diesem Themenbereich aufrecht.
Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage jedoch nicht gesprächsbereit und lehnte
einen Minderheitsantrag de Courten (svp, BL), der ebenfalls auf die Auflistung
verzichten wollte, da Innovation «kein Top-down-Verfahren» sei, ab. 

Offen blieben damit auch nach diesen Behandlungen in beiden Räten insbesondere die
Fragen, in welcher Form Ausnahmen bei den ambulanten Pauschalen ausgestaltet und
ob die möglichen Bereiche für Pilotprojekte aufgelistet werden sollen. 1
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Noch bevor die Räte den gemäss SGK-NR weniger umstrittenen Teil des ersten
Massnahmenpakets zu Ende beraten hatten, behandelte der Nationalrat in der
Sondersession im Oktober 2020 die übrigen Artikel des ersten Kostendämpfungspakets
unter dem Namen Paket 1b des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen. Dazu gehörten die Massnahmen zur Steuerung der Kosten, das
Beschwerderecht der Versicherer gegen Spitalplanungsentscheide sowie das
Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel. Mit 17 zu 0 Stimmen bei 8
Enthaltungen hatte die SKG-NR ihren Entwurf, der gegenüber dem bundesrätlichen
Vorschlag einige gewichtige Änderungen enthielt, zuvor angenommen. Eintreten war
unbestritten. 

Als ersten Hauptpunkt diskutierte der Nationalrat die Frage der Kostensteuerung, wobei
Ruth Humbel (cvp, AG) und Philippe Nantermod (fdp, VS) die Kommissionsposition
ausführlich darlegten: Eine knappe Kommissionsmehrheit unterstütze die
Kostensteuerung generell. Diese lege fest, dass Tarifverträge entsprechend der
Forderung der angenommenen Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3305) Massnahmen zur
Kostenkorrektur im Falle eines unvorhergesehenen Anstiegs der Gesundheitskosten
enthalten müssen. Anstatt entsprechende Regeln vorzuschreiben, wie der Bundesrat
beabsichtigt hatte, setzte die Kommission jedoch auf degressive Tarife: Bei häufigerer
Anwendung sollten die Tarife entsprechend sinken. Stattdessen folgte der Rat jedoch
äusserst knapp mit 91 zu 90 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) einer Minderheit II Hess (bdp,
BE), die vorschlug, die Kostensteuerungsmassnahmen aus dieser Vorlage zu streichen,
zumal sie ein «Bestandteil des Zielkostensystems» seien, welches erst im zweiten
Kostendämpfungspaket behandelt werden wird. Entsprechend solle diese Massnahme
ins zweite Paket verschoben werden.

Der zweite Hauptpunkt der Vorlage stellte das Beschwerderecht der
Krankenversicherungen und ihrer Verbände gegenüber Entscheidungen der
Kantonsregierungen bezüglich der Spitallisten sowie bezüglich Preisfestsetzungen für
Arzneimittel, wie die Kommissionsmehrheit den bundesrätlichen Vorschlag ergänzt
hatte, dar. Eine Minderheit Prelicz-Huber (gp, ZH) wehrte sich dagegen, dass «private
Interessen eine Steuerung durch die politische Seite, durch die Kantone, aufheben»
können sollen. Stattdessen soll die Kompetenz sowie die Entscheidhoheit in den
entsprechenden Fragen bei den Kantonen und damit bei der Politik verbleiben. Nur die
Politik und das Volk hätten das Wohl der ganzen Bevölkerung im Blick, während die
Versicherungen ihre Partikularinteressen verfolgten, argumentierte sie.
Konsequenterweise müsse man sonst auch ein Beschwerderecht unter anderem für
Patienten- und Patientinnenorganisationen oder für die Sozialpartner einrichten.
Zudem könne die entsprechende Regelung zu einer Blockade und zu
Rechtsunsicherheit führen. Dem widersprach unter anderem Thomas de Courten (svp,
BL), der die Versicherungen im Gesundheitswesen als «Anwälte der Patientinnen und
Patienten» bezeichnete und die Massnahme für nötig erachtete, damit ein
Gleichgewicht in der Verhandlungsmacht sichergestellt und die alleinige Macht der
Kantone gebrochen werden könne. Die Minderheit setzte sich mit 104 zu 75 Stimmen
(bei 6 Enthaltungen) respektive 94 zu 87 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) durch, der
Nationalrat sprach sich somit gegen das Beschwerderecht der Krankenversicherungen
aus. Die Stimmen für die Kommissionsmehrheit stammten von Mehrheiten der SVP-,
FDP.Liberale- und Mitte-Fraktion. 

Den dritten zentralen Aspekt stellte die Frage des Referenzpreissystems für
patentabgelaufene Arzneimittel dar, das der Bundesrat einführen wollte. Mit einem
Referenzpreissystem für Generika dürfte die OKP zukünftig nur noch denjenigen Preis
für ein Arzneimittel vergüten, der in diesem Referenzpreissystem festgelegt worden war
— ausser es ist das einzige für die Patientin oder den Patienten mögliche Arzneimittel,
dann wird es unabhängig vom Preis vergütet. Die Kommissionsmehrheit lehnte nun die
Schaffung eines solchen Systems ab. Hier gehe es um Fragen der Versorgungssicherheit
und der Patientensicherheit (wie in diesem Bericht ausgeführt wird), erklärte
Kommissionssprecherin Humbel. Bei wechselnden Referenzpreisen bestehe die
Gefahr, dass es zu nicht medizinisch begründeten Medikamentenwechseln komme, was
zu abnehmender Therapietreue und sinkender Patientensicherheit und dadurch zu
Folgekosten führen könne. Zudem könnten Firmen aufgrund des Preisdrucks darauf
verzichten, ihre Produkte in der Schweiz anzubieten, wodurch die Abhängigkeit von den
übrigen Lieferanten steige. Wie problematisch eine solche Abhängigkeit sei, habe sich
im Rahmen der Corona-Krise gezeigt. Die Kommission wolle deshalb auf das
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Referenzpreissystem verzichten und stattdessen, beruhend auf einem Vorschlag von
Curafutura, Pharmasuisse, Ärzte mit Patientenapotheke und Intergenerika die
Generikapenetration erhöhen. Der Marktpreis solle daher jährlich statt alle drei Jahre
überprüft und die Generikapreise gegenüber den Originalen um weitere fünf Prozent
gesenkt werden. Zudem soll eine preisunabhängige Vertriebsmarge geschaffen werden,
damit Ärztinnen, Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker nicht wie bisher mehr Geld
verdienten, wenn sie teurere Medikamente verkauften. Entsprechend habe man auch
einstimmig die Motion 20.3936 eingereicht. 
Eine Minderheit I Hess unterstützte hingegen das Referenzpreissystem des
Bundesrates. Minderheitensprecher Hess argumentierte, seine Minderheit habe das
bundesrätliche System etwas vereinfacht und abgeschwächt. So solle das
Referenzpreissystem nur gelten, wenn mehr als zwei wirkstoffgleiche Medikamente auf
dem Markt sind und ein Arzneimittel vom Bundesrat nicht als unverzichtbar festgelegt
worden war. Mit einem eigenen Preis, also unabhängig vom Generika-Preis, sollten
überdies Biosimilars, das sind Nachahmerpräparate, deren Wirkstoffe nicht mit
denjenigen der Originale identisch sind, ins Preissystem aufgenommen werden, da
diese gemäss dem revidierten Heilmittelgesetz nicht mit Generika gleichgesetzt werden
können. Mit diesem Modell, das er als Referenzpreissystem «light» bezeichnete, könne
das grösstmögliche Sparvolumen erreicht werden, argumentierte der
Minderheitensprecher. 
Eine Minderheit II Porchet (gp, VD) wollte überdies das Substitutionsrecht für
Apothekerinnen und Apotheker stärken. Diese sollten zukünftig bei neuen
Behandlungen eines der drei preisgünstigsten Arzneimittel abgeben müssen, sofern
dies aus medizinischer und pharmazeutischer Sicht möglich ist.
Mit 114 zu 65 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat die Einführung des
Referenzpreissystems light ab. Interessant ist dabei, dass sich die Positionen der SP
und der Grünen in dieser Frage deutlich unterschieden, was in Gesundheitsfragen nur
selten der Fall ist: Während die SP die Einführung eines Referenzpreissystems
zusammen mit der Mehrheit der Mitte-Fraktion unterstützte, sprachen sich die Grünen
mit der GLP-Fraktion, der Mehrheit der SVP-, der FDP.Liberalen- und der Minderheit
der Mitte-Fraktion dagegen aus. Abgelehnt wurden auch die Anträge auf eine
Sonderbehandlung der Biosimilars (103 zu 75 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie der
Antrag der Minderheit II Porchet (108 zu 77 Stimmen). In letzterer Frage standen SP und
Grüne zusammen mit den Grünliberalen wieder gemeinsam auf der Seite der
Minderheit.

Im Rahmen dieser drei Hauptthemen behandelte der Nationalrat auch weitere
Detailfragen, so zum Beispiel die Frage der verhandelten Rabatte. Als «Tabubruch» und
als «absolutes No-Go» bezeichnete Barbara Gysi (sp, SG) den Vorschlag der SGK-NR,
wonach maximal 25 Prozent der Einsparungen durch zwischen Tarifpartnern und
Leistungserbringenden ausgehandelten tieferen Preisen und Tarifen den
Versicherungen zur freien Verfügung stehen sollten, dass sie gemäss Gysi also «in die
Taschen der Versicherer fliessen» sollten. Bisher mussten die entsprechenden
Einsparungen vollumfänglich den Versicherten zugute kommen. «Braucht es denn
wirklich dieses sogenannte Incentive [...], damit die Krankenversicherer ihre Arbeit tun,
nämlich günstige Preise aushandeln?», fragte Gysi rhetorisch. Entsprechend beantragte
ihre Minderheit die Streichung des Artikels, zumal dieser gemäss Flavia Wasserfallen
(sp, BE) auch ohne seriöse Abklärungen in die Kommission gelangt sei.
Kommissionssprecherin Humbel führte aus, dass der Ständerat bei Annahme dieser
Regelung noch prüfen müsse, ob dieser Artikel dem grundsätzlichen Gewinnverbot in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der Forderung in Art. 56 Abs. 3bis
KVG, wonach alle nicht der Qualitätsverbesserung dienenden Vergünstigungen an die
Versicherten weitergegeben müssen, widerspricht und was unter dem Ausdruck «zur
freien Verfügung» genau verstanden werden soll. Thomas de Courten befürwortete
schliesslich den Mehrheitsantrag; es sei der «Sinn dieser ganzen Debatte, dass wir die
Kosten dämpfen und die Anreize entsprechend setzen». Mit 117 zu 67 Stimmen (bei 1
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat für den Kommissionsvorschlag aus. 
Ausführlich legte schliesslich Thomas de Courten seinen Minderheitsantrag zu den
Parallelimporten dar. Er wehrte sich darin gegen den Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, patentabgelaufene Medikamente ohne Zulassungspflicht durch
Swissmedic auf den Schweizer Markt zu bringen. Parallelimporte seien bereits heute
erlaubt, dabei müssten aber dieselben Bedingungen eingehalten werden, die für alle
anderen Medikamente auch gelten. Mit dem Vorschlag der Kommission könnten
Zulassungsentscheide irgendwelcher anderen Länder zukünftig auch für die Schweiz
gelten, ohne dass zum Beispiel die Good Manufacturing Practice der Schweiz im
Herstellungsprozess beachtet werden müsste. Eine zusätzliche Prüfung durch
Swissmedic sei nicht nötig, da man davon ausgehe, dass die ausländischen
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Zulassungsbehörden dieselben Qualitätsanforderungen stellten wie Swissmedic,
begründete Kommissionssprecherin Humbel den Minderheitsantrag. Mit 128 zu 53
Stimmen folgte der Rat diesbezüglich jedoch der Mehrheit, Gehör fand das Anliegen
von de Courten nur bei der Mehrheit der SVP-Fraktion und je einem Mitglied der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat seinen Entwurf schliesslich mit 130 zu
52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die Gegenstimmen stammten von der SP-Fraktion
sowie von der Mehrheit der Grünen-Fraktion. 2

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2020 bereits das Paket 1b behandelt
hatte, machte er sich in der Wintersession 2020 an die Differenzbereinigung zum Paket
1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.
Stillschweigend pflichtete er dem Zweitrat bei, dass bei einer entsprechenden
Abmachung zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden auch die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein kann. Alle übrigen
Fragen waren hingegen umstritten.
Bei der Frage der Patientenpauschale waren sich National- und Ständerat zwar einig,
dass Pauschalen auch bei ambulanten Behandlungen eingeführt werden sollen,
entgegen dem Nationalrat hatte es der Ständerat aber abgelehnt, diese auf national
einheitliche Tarifstrukturen zu stellen. Die Mehrheit der SGK-NR wollte diesbezüglich an
der bisherigen Position des Nationalrats festhalten, um so eine gleiche Tarifierung von
medizinischen Leistungen bei ambulanten oder stationären Behandlungen zu
erleichtern, wie Ruth Humbel (cvp, AG) und Pierre-Yves Maillard (sp, VD) für die
Kommission erklärten. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) beantragte, dem Ständerat
zuzustimmen, um die pauschale Leistungsabgeltung im ambulanten Bereich nicht zu
verkomplizieren. Umstritten war überdies die Frage, ob der Bundesrat gewisse
Pauschaltarife von der Pflicht der einheitlichen Tarifstruktur ausnehmen können sollte,
wie eine Minderheit Gysi (sp, SG) weiterhin forderte, während die
Kommissionsmehrheit darauf verzichten wollte. In beiden Fragen folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit (mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 119 zu 70
Stimmen). 
Auch die Organisation der Tarifstrukturen war weiterhin umstritten. Zwar pflichtete der
Nationalrat dem Ständerat bei, dass der Bundesrat nur dann in die Organisation der
Tarifstrukturen eingreifen können sollte, wenn keine solche bestehe oder sie nicht den
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch für den Fall, dass sich
Leistungserbringende und Versicherungen nicht einigen können, sollte der Bundesrat
eingreifen können; hier wollten ihn Ständerat und eine Minderheit de Courten jedoch
dazu verpflichten, die Tarifautonomie der Tarifpartner wahren zu müssen. Hier gehe es
ja gerade um diejenigen Fälle, bei denen sich die Tarifpartner nicht einigen könnten,
betonten die Kommissionssprechenden, entsprechend mache es keinen Sinn, hier die
Tarifautonomie zu wahren. Mit 136 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit und lehnte die Wahrung der Tarifautonomie gegen die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion ab.
In der ersten Behandlungsrunde hatte der Nationalrat dem Entwurf eine Regelung für
finanzielle Unterstützung von Organisationen und Patientenstellen, welche den
Individuen bei der Rechnungskontrolle helfen, beigefügt; der Ständerat hatte diese
jedoch wieder gestrichen. Nun beabsichtigte die SGK-NR, auf die entsprechende
Unterstützung zu verzichten; stattdessen sollen sich die Tarifpartner auf eine einfache,
verständliche Rechnungsstellung einigen, betonte Humbel. Eine Minderheit Gysi wollte
hingegen an der ursprünglichen Formulierung festhalten, während eine Minderheit
Mäder (glp, ZH) eine Präzisierung vorschlug: Nur Organisationen, welche
«statutengemäss und organisatorisch unabhängig» sind, sollten subsidiär unterstützt
werden. Deutlich (mit 108 zu 83 Stimmen) entschied sich der Nationalrat gegen die
finanzielle Unterstützung, nachdem sich der Minderheitsantrag Gysi zuvor knapp mit 96
zu 95 Stimmen gegen den Minderheitsantrag Mäder durchgesetzt hatte. 
Zum Schluss blieb noch die Frage der Pilotprojekte, wo vor allem umstritten war, in
welchen Bereichen und zu welchem Zweck solche Projekte möglich sein sollten. Ruth
Humbel erklärte, dass der Ständerat den Artikel offener gefasst hatte als der Bundesrat
und der Nationalrat, dadurch aber das Legalitätsprinzip und die Verfassungsmässigkeit
verletzt habe, wie ein entsprechender Bericht des BJ gezeigt habe. Der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, welcher die betroffenen Bereiche ausdrücklich und ausführlich
auflistete, entspreche nun einer der vom BJ vorgeschlagenen Möglichkeiten. Eine
Minderheit de Courten beantragte hingegen eine möglichst schlanke Formulierung, die
jedoch die Rechte der Versicherten ausdrücklich wahren sollte. Eine Minderheit
Weichelt-Picard (al, ZG) wollte auf Pilotprojekte zur Übernahme von Leistungen im
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Ausland verzichten, weil ältere und kranke Personen nicht einfach ins Ausland
abgeschoben werden sollten, wie die Minderheitensprecherin betonte. Wie bereits in
der ersten nationalrätlichen Behandlung erneut auf Ablehnung einer Minderheit
Prelicz-Huber (gp, ZH) stiess die Möglichkeit, Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl zu schaffen, während eine Minderheit Moret (fdp, VD) auch Projekte zur
Entschädigung von innovativen und neuen Behandlungsansätzen in die Liste aufnehmen
wollte. Deutlich folgte der Rat gegenüber allen Minderheiten dem Mehrheitsantrag. 3

1) AB NR, 2021, S. 334 ff.; AB SR, 2021, S. 114 ff.
2) AB NR, 2020, S. 1994 ff.; AB NR, 2020, S. 1998 ff.
3) AB NR, 2020, S. 2511 ff.
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